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Betreff: 
Bauvoranfrge zur Änderung und Erweiterung einer Anlage für kulturelle Zwecke 
(Gutenbergmuseum) Liebfrauenplatz 5, Mainz-Altstadt, Gemarkung Mainz, Flur 3, Flurstücke 
198/11 u. a.; 
 
hier: Beteiligung des Bau- und Sanierungsausschusses gem. § 3 Abs. 6 der Hauptsatzung der 
Stadt Mainz 
 
 
Mainz, 22.02.2021 
 
 
gez. 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
In Kenntnis der Verwaltungsvorlage stellt der Bau- und Sanierungsausschuss das Einvernehmen 
her. 
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1. Sachverhalt 
 
a) Inhalt der Bauvoranfrage 
 
Die Antragstellerin beabsichtigt, das bestehende Museum baulich zu verändern. Der „Schellbau“ 
soll abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden. Der „Römische Kaiser“ sowie das „Ho-
tel Schwan“ und der Anbau aus den 1990er Jahren sollen integriert werden. Mit der Voranfrage 
soll zur Vorbereitung eines Architektenwettbewerbs Rechtssicherheit für den städtebaulichen 
Rahmen geschaffen werden. Das Baugrundstück soll zu den Straßen „Rotekopfgasse“ und „Mai-
landsgasse“ neu zugeschnitten werden. 
 
 
b) Baurecht 
 
Das Vorhaben liegt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils von Mainz-Altstadt. Ein 
kleiner Grundstücksteil entlang der „Rotekopfgasse“ befindet sich im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans „A 232“. Im weit überwiegenden Teil richtet sich die bauplanungsrechtliche Beur-
teilung aber nach § 34 BauGB. 
 
 
Art der baulichen Nutzung: 
 
Die Eigenart der näheren Umgebung des Baugrundstückes wird durch Wohn- und Geschäftsge-
bäude, Beherbergungsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften als auch durch das Guten-
bergmuseum selbst geprägt. Sie entspricht einem Mischgebiet im Sinne des § 6 Baunutzungs-
verordnung (BauNVO). Gemäß § 34 Abs. 2 BauGB beurteilt sich die Zulässigkeit des Vorhabens 
nach seiner Art somit allein danach, ob es nach der BauNVO allgemein bzw. ausnahmsweise in 
einem Mischgebiet zulässig wäre.  
 
Die beantragte Nutzung als Anlage für kulturelle Zwecke ist gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 5BauNVO all-
gemein zulässig. 
 
 
Maß der baulichen Nutzung: 
 
Im unbeplanten Innenbereich wird das Maß der baulichen Nutzung durch das nach außen hin 
wahrnehmbare Bauvolumen, gebildet aus der Grundfläche (GR) sowie der Trauf- und Firsthöhe, 
bestimmt. Von nachgeordneter Bedeutung sind die relativen Maßzahlen von Grundflächenzahl 
(GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ). 
 
 Die Grundfläche des geplanten Gebäudes beträgt ca. 2.500 m². In der Umgebung sind Gebäu-

de mit ähnlichen Grundflächen (Brandzentrum) vorhanden.  
 Das beantragte Bauvorhaben erreicht eine altstadttypische Grundflächenzahl (GRZ) von 1,0 

und eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 3,92. In der Umgebung wurden Grundflächenzahlen 
(GRZ) bis zu 1,0 und Geschossflächenzahlen (GFZ) in ähnlicher Größe wie das Vorhaben ermit-
telt (Geschäftshaus Markt 19, Rotekopfgasse 4).  

 Das beantragte Gebäude erreicht eine Gebäudehöhe von 17,5 m, im Bereich eines Staffelge-
schosses (Technik, Aussichtspavillon) eine Gebäudehöhe von 21,0 m. In der Umgebung sind 
Gebäude mit Traufhöhen bis zu 18,0 m (Liebfrauenplatz 31) und Firsthöhen bis zu 23,60 m 
(Markt 19) vorhanden. Die Bebauung „Am Brand“ hat Gebäudehöhen von 20,4 m bzw. in Staf-
felgeschossen bis zu 26,5 m. 
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Überbaubare Grundstücksflächen: 
 
Die vorhandenen Bauteile „Römischer Kaiser“, „Hotel Schwan“ und der Anbau aus den 1990er 
Jahren bleiben erhalten, der „Schellbau“ wird unter Einbeziehung des vorhandenen Innenhofs 
ersetzt. Das Baugrundstück wird in der Mailandsgasse wie auch in der Rotekopfgasse neu geord-
net werden. In der Mailandsgasse dient die Neuordnung einer klaren, straßenbündigen Gebäu-
dekante (Entfall der Außentreppe und der Müllboxen) sowie der Unterbringung von Fahrrad-
Abstellplätzen. In der Rotekopfgasse soll eine 6 m breite Verkehrsfläche (bisher ca. 4,20 m breit) 
und eine raumkantenbildende, grenzständige Bebauung geschaffen werden. Die größere Stra-
ßenbreite dient auch dem Rücksichtnahmegebot und soll eine ausreichende Belichtung der in 
dieser Straße dem Museum gegenüberstehenden Wohngebäude gewährleisten. 
 
Bebauungsplan „A 232“: 
 
In der Rotekopfgasse befindet sich derzeit eine im Bebauungsplan „A 232“ festgesetzte öffentli-
che Grünfläche, welche in Dreiecksform rund 19 m² Fläche bedeckt. Diese soll im Zuge der Neu-
ordnung der Straße zugunsten der künftig größeren Straßenbreite und einer klaren Gebäudeform 
entfallen. 
 
Das Vorhaben liegt daher mit rund 19 m² im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Gebiet zwi-
schen Rotekopfgasse und Rheinstraße (A 232)“ und bedarf einer Befreiung von der dort festge-
setzten öffentlichen Grünfläche. Über die Notwendigkeit von Ausgleichsmaßnahmen wird unter 
Einbeziehung der betroffenen Fachbehörden entschieden. 
 
Die Abweichung ist städtebaulich vertretbar, berührt nicht die Grundzüge des Bebauungsplans 
„A 232“ und ist auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen 
vereinbar, so dass die erforderliche Befreiung erteilt werden kann. 
 
Das geplante Vorhaben ist bauplanungsrechtlich zulässig. 
 
 
2. Lösung 
 
siehe Beschlussvorschlag 
 
 

3. Alternativen 
 
Keine 
 
 
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen 
 
Keine 
 
 
 
gez. Vossler 
 
 
II. Akte Amtsleiter, anschl. z. d. A. 


	OStatus
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	FAuswirkung

